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Mitglieder-Info Nr. 05/2011 
 
Sozialhilfe für Deutsche im Ausland 

Beschluss des Sächsisches Landessozialgerichts vom 29.11.2010,  
Az. L 7 SO 80/10 B ER 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem o. g. Beschluss nimmt das Sächsisches Landessozialgericht umfassend zu der 
Thematik „Sozialhilfe für Deutsche im Ausland“ Stellung und setzt sich insbesondere mit 
der Frage auseinander, wann eine Rückkehr in das Inland im Sinne von § 24 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 bis 3 SGB XII nicht möglich ist. 

Ich habe die Entscheidung als Anlage zu Ihrer Kenntnis beigefügt.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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